
NMüàtt 
für die Grzdidcefe Wreiburg. 

Ni'O. 22 Freiburg, den II -October I8«6. VII. Jahrgang. 

Die Einsegnung der Kirchenntensilien und Feldkreuze betr. 
Nro. 10948. Den Erzbischöflichen Decanaten und Pfarrämtern wird anmit der diesseitige Erlaß vom 30. October 1857, 

die Segnung der Kirchenutensilien betr., Anzeigeblatt 1857, Nro. 7, sowie vom 9. Dezember 1860 in gleichem Betr., Anzeige- 
blatt I860, Nro. 20, endlich vom 25. Juni 1862, Nro. 6280, die Errichtung und Einsegnung der Feldkreuze betr., Anzeige- 
blatt 1862, giro. 9, in Erinnerung gebracht. 

Freiburg den 8. October 1863. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

Die Versicherung der Kirchen und Stiftnngsgebäude gegen Feuerschaden betr. 
Nro. 17365. Aus mehreren in Folge diesseitiger Verordnung vom 1. September d. I. Nro. 14915, Erzbischöfl. Anzeige- 

Bl. Nro. 20 bis jetzt eingekommenen Vorlagen konnte nicht entnommen werden, welchem Fonde als dem Lanpflichtigen die 
Bezahlung der Versicherungsprämie obliegt. 

Es haben daher die mit ihren Vorlagen in obigem Betreff noch rückständigen Stiftungskommissionen und Verrechnungen 
mit @infenbung beg #ug)ugeg ang bem %)rw^bD(T^^c^eru^lggb^^4e aHglei# anzeigen, meiner gonb ober met^e 
Kasse die Brandversicherungsbeiträge für die betreffenden Gebäulichkeiten oder Gebäudetheile bisher bezahlt und 
künftig zu entrichten hat. 

Wenn für einzelne Gebäude oder Theile derselben die Bezahlung der Braudversicherungsbeiträge einer Gemeindekasfe 
obliegt, so hat die Stiftungskommission unter Benehmen mit dem Gemeinderathe zu erheben, ob derselbe damit einverstanden 
sei, daß das fragliche Gebäudefünftel auf Rechnung der Gemeindekasse wie jenes für Stiftungen durch diesseitige 
Vermittelung bei der Aachener und Münchener Gesellschaft versichert werde. Die desfallsige Vernehmlassung des Gemeinde- 
rathes ist mit dem Auszuge ans dem Brandversicherungsbuche anher vorzulegen. 

Ferner wird unter Bezug auf den Schlußsatz in obiger Verordnung bemerkt, daß die Stiftungskommissionen in Orten, 
wo die anderweite Versicherung des Fünftels bei einer Privat-Gesellschaft nach Ablauf der letzten Polize früher schon 
zu Stande gekommen ist, noch berichtlich anher anzuzeigen haben: 

1. wie hoch das Fünftel des neu versicherten Anschlages sich beläuft, 
2. mit welchem Tage die neue Versicheruugsperiode begonnen hat und zu Ende gehen wird. 

Die noch rückständigen Vorlagen sind thmilichst zu beschleunigen. 

Carls ruhe, den 7. October 1863. 

Katholischer Oberfliftungsrath. 
Ziegler. Kraus. 

Pfründebesetzungen. 

Dem von Seiner Königlichen Hoheit dem Durchlauchtigsten Großherzog auf die Pfarrei Kippenhansen, Decanates 
Liuzgau, präsentirten bisherigen Pfarrer von Owingen, Eugen von Mahenfisch, wurde am 15. September d. I. die kirch- 
liche Institution ertheilt. 
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Dem von Seiner Durchlaucht dem Herrn Fürsten von Fürstenberg ans die Stadtpfarrei Engen präsentirten bisherigen 

Beneficiumsverweser Markus Kärcher in Freiburg wurde am 29. September d. I. die kirchliche Institution ertheilt. 

Seine 6nb#ößt4e@;ceüen; Wen Hg $ofpfan:et ad St. Damian, et Eugen, in 0ru4fat bem 5:^%» 

neßcium0bermeßr Subwtg Aäßte in ßreibnrg b«#en unb iß beriethe am 1. October b. 3- inbeßirt tboiben. 

Dem von Seiner Königlichen Hoheit dem Durchlauchtigsten Großherzog ans die Pfarrei Bernau, Deeanates Waldshut, 

präsentirten bisherigen Psarroerweser Earl Drescher in Bleibach, wurde am l- October d. I. die kirchliche Institution 

ertheilt. 

Versetzungen der Vieare und Pfarrverweser. 

Ben 11. 3uü: ißfarn)mDefer Oatfer bon SRet4enba4 in 6igen#aft na^ getba*, Becanat ®ern0bo4. 
„ ,, %erbtnanb %Balter bon §Bußnba4 in glet^er @igenf4aft no4 ßangenbrüden. 

,, 20. Muguß: SStcat @ngen Sifete bon Söfßngen in glei^er @tgen|4aß no4 ^ü^Ungen. 
„ „ * „ SUoig Strütt bon Oberux## atß Sa^aneibertbefer nadb ßßfßngen. 

„ Psarroerweser Joseph Maier von Bernau in gleicher Eigenschaft nach Baltersweil. 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

27. „ Vicar Ludwig Walter von Walldürn als Pfarrverweser nach Lohrbach. 
„ „ „ Ferdinand Eckert von Hindelwangen in gleicher Eigenschaft nach Pforzheim. 

„ „ „ $etnri4 9ïei4 bon Renern, Bccanat (Bernëba#, in gki^er eigenf4aft na^ klingen. 

n „ Hubert Ruff von Singen in gleicher Eigenschaft nach Oberwolfach. 

,, „ „ Joseph Btiger von Engen in gleicher Eigenschaft nach Singen. 
,, „ ,, $ermonn 8eo bon $0^01^6^ in gle#er @igen#aß nacß $00104- 

„ „ ,, Carl Koch von Haslach in gleicher Eigenschaft nach Zell a. H. 

„ „ „ Rudolf Räuber von Bonndorf als Caplaneiverweser nach Neudingen. 

,, ^ „ Seobolb federt bon Wingen al@ 0eneßctum@bertoefer no4 ßreibnrg. 

„ „ Priester Edmund Renschling von Neudenau als Vicar nach Ettlingen. 

10. September: Vicar Anton Grimm in Merzhausen als Pfarrverweser daselbst. 

17. „ Pfarrberweser Franz Matth. Lemp von Bruchsal in gleicher Eigenschaft nach Werbach. 
„ „ Vicar Joseph Schäfer von Durmersheim in gleicher Eigenschaft nach Büchenau. 

„ „ Caplaneiverweser Paul Stutz von Kirchhofen als Pfarrverweser nach Liel. 

Meßner - und Organistendienst - Besetzungen. 

Gemäß Ordinariats-Erlaß vom 6. August d. I. Nro. 8689 ist der Hauptlehrer Friedrich Knecht in Stetten a. k. 

M. in den Organistendienst daselbst kirchlich eingewiesen worden. 

Gemäß Ordinariats-Erlaß vom 2. Mai d. I. Nro. 5720 ist der Hauptlehrer Joseph Anton Laub in Altdorf 

in den dasigen Messner- und Organistendienst kirchlich eingewiesen worden. 

Der mit Erlaß des Erzbischöfl. Ordinariates vom 20. August, d. I. Nro. 9151 zum Meßner an der Pfarrkirche in 

Tübingen ernannte Karl Kindler daselbst ist am 1. September d. I. in seinen Dienst kirchlich eingewiesen worden. 

Sterbefälle. 

Den 24. September 1863: Caplaneiverweser Berthold Fetzer in Markdorf. 

„ 26. „ „ Decan Stadtpfarrer Andreas En gl er in Waldkirch. 

„ 5. October „ Pfarrer Franz Sales Steiger von Oberschopfheim. R. I. P. 

Verantwortliche Redaction: Erzb. Kanzlei. Druck und Verlag von I. Di lg er in Freiburg. 


